
             

STEUERFREIHEIT VON KÜNSTLERSTIPENDIEN 

Falls im Rahmen der Steuererklärung 2021 Fragen zur Versteuerung von Künstlers=pendien auf-
kommen, kann der folgende Text u.U. hilfreich für Steuerberater und/oder Finanzämter sein: 

„Künstlers*pendien sind nach § 3 Nr. 11 und § 3 Nr. 44 EStG steuerfrei. Zahlungen aus dem 
Künstlers*pendium sind dennoch in Zeile 15 der Anlage EÜR einzutragen. Betriebsausgaben, die 
Sie mit dem S*pendium beglichen haben, sind – je nach Verwendung – in die entsprechende Be-
triebsausgabenzeile einzutragen. 
Da die Einnahmen steuerfrei sind und die damit in Zusammenhang stehenden Ausgaben steuer-
lich nicht abgezogen werden dürfen, müssen Sie die Einnahmen zusätzlich in Zeile 92 und die 
Ausgaben zusätzlich in Zeile 95 eintragen. Die GewinnermiRlung wird dadurch für steuerliche 
Zwecke korrigiert.“  

Weitere Fragen zu diesen Sachverhalt besprechen Sie biKe direkt mit Ihrem/r Steuerberater/in 
oder Ihrem Finanzamt.  
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